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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 

 

Öffentliche Bekanntmachung zum Widerspruchsrecht gegen Aus-
künfte aus dem Melderegister 

 
 

Bekanntmachung zum Widerspruchsrecht gegen Auskünfte aus dem Melderegister 
anlässlich der bevorstehenden Europa- und Kommunalwahlen am 09.06.2024 und der 
Landtagswahl am 22.09.2024 und zu weiteren Eintragungsmöglichkeiten von Übermitt-
lungssperren nach dem Bundesmeldegesetz 
 
Folgende Widerspruchsmöglichkeiten sind gegeben: 
 
Widerspruch gegen Datenübermittlungen an öffentlich-rechtliche Religionsgesell-
schaften (§ 42 Abs. 3 Bundesmeldegesetz) 
Die Meldebehörden übermitteln Daten Familienangehöriger, die nicht derselben oder in kei-
ner öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft sind, an die öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaften der anderen Familienangehörigen. Familienangehörige sind der Ehegatte 
oder Lebenspartner, minderjährige Kinder und die Eltern minderjähriger Kinder. 
Der Widerspruch verhindert nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke des Steuererhe-
bungsrechts an die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft. 
 
Widerspruch gegen Datenübermittlungen an das Bundesamt für das Personalma-
nagement der Bundeswehr (§ 36 Abs. 2 Bundesmeldegesetz) 
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem 
Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr jährlich bis 31.03. Daten zu Personen 
mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden. 
 
Widerspruch gegen Datenübermittlungen an Parteien, Wählergruppen oder Träger von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen oder Abstimmungen (§ 50 Abs. 5 
Bundesmeldegesetz) 
Die Meldebehörden erteilen auf Anfrage Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten Aus-
kunft aus dem Melderegister über die in § 44 Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Daten von Grup-
pen von Wahlberechtigten, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend 
ist. 
 
Widerspruch gegen Datenübermittlungen an Mandatsträger, Presse und Rundfunk 
über Alters- und Ehejubiläen (§ 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz) 
Die Meldebehörden übermitteln auf Anfrage Mandatsträgern, Presse oder Rundfunk Aus-
künfte aus dem Melderegister über Alters- und Ehejubiläen. Altersjubiläen sind der 70., jeder 
fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag. Ehejubi-
läen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. Der Widerspruch ist bei allen Meldebe-
hörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. 
Der Widerspruch eines Ehegatten wirkt auch für den anderen Ehegatten. 
 
 
Widerspruch gegen Datenübermittlungen an Adressbuchverlage für die Herausgabe 
von Adressbüchern (§ 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz) 
Die Meldebehörden übermitteln auf Anfrage Adressbuchverlagen Familienname, Vornamen, 
Doktorgrad und derzeitige Anschrift zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben. Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adres-
senverzeichnisse in Buchform) verwendet werden. 
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Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, 
einzulegen. 
 
Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Daten entsprechend weitergegeben werden, können Sie 
gegen die Weitergabe Ihrer Daten im Einwohnermeldeamt Widerspruch einlegen. 
Nutzen Sie dazu das auf unserer Internetseite unter www.eichwalde.de hinterlegte Wider-
spruchsformular (Formulare → Einwohnermeldeamt → Antrag Auskunftssperre) durch Zu-
sendung an:  
 
Gemeinde Eichwalde 
Einwohnermeldeamt 
Grünauer Straße 49 
15732 Eichwalde 
 
oder widersprechen Sie persönlich nach Terminvereinbarung (Onlinebuchung ebenfalls über 
die Homepage der Gemeinde Eichwalde) im Einwohnermeldeamt.  
 
Eichwalde, 15.01.2024 
 
gez. Jörg Jenoch 
Bürgermeister 

 

Öffentliche Bekanntmachung der Wahlleiterin vom 15.01.2024 
 
 

Beisitzer des Wahlausschusses 

 
Für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen am 09. Juni 
2024 ist ein Wahlausschuss gemäß § 16 Abs. 1 BbgKWahlG in Verbindung mit § 3 Abs. 1 
BbgKWahlV zu bilden. 
Die Zusammensetzung erfolgt auf Vorschlag der im Wahlgebiet vertretenen Parteien, politi-
schen Vereinigungen und Wählergruppen aus den wahlberechtigten Personen des Wahlge-
bietes. 
 
Die Vorschläge sind durch die im Wahlgebiet vertretenen Parteien, politischen Vereinigun-
gen und Wählergruppen bis zum Freitag, den 16. Februar 2024 
bei mir, der 

Wahlleiterin für die Gemeinde Eichwalde 
Gemeinde Eichwalde, Grünauer Straße 49, 15732 Eichwalde 

schriftlich oder per E-Mail (wahlbehoerde@eichwalde.de) einzureichen. 
 
In diesem Zusammenhang verweise ich auf den § 92 Abs. 4 und 5 BbgKWahlG: 
Abs. 4: 
 
 
Niemand darf in mehr als einem Wahlorgan Mitglied sein. Wahlbewerbende, Vertrauensper-
sonen und stellvertretende Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge dürfen nicht Wahlleite-
rin, Wahlleiter, stellvertretende Wahlleiterin oder stellvertretender Wahlleiter sein und keine 
ehrenamtliche Tätigkeit nach Abs. 1 Satz 1 ausüben. Wahlleiterin, Wahlleiter, stellvertreten-
de Wahlleiterin oder stellvertretender Wahlleiter scheiden mit ihrer schriftlichen Zustimmung 
zur Aufnahme in einen Wahlvorschlag (§ 28 Abs. 5 oder § 70 Abs. 3) oder mit ihrer Benen-
nung auf einem Wahlvorschlag als Vertrauensperson oder stellvertretende Vertrauensperson 
aus ihrem Amt aus. Satz 3 gilt für die beisitzenden Mitglieder der Wahlausschüsse und die 
Mitglieder der Wahlvorstände entsprechend. 
 

mailto:wahlbehoerde@eichwalde.de
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Abs. 5: 
Die Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit nach Abs. 1 Satz 1 dürfen insbesondere ab-
lehnen 
1. die Mitglieder des Europäischen Parlaments, des Deutschen Bundestages, des Landta-

ges, der Bundesregierung und der Landesregierung, 

2. die im öffentlichen Dienst Beschäftigten, die amtlich mit dem Vollzug der Wahl oder mit 

der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beauftragt sind, 

3. wahlberechtigte Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, 

4. wahlberechtigte Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen die Fürsorge für ihre Familie 

die Ausübung des Amtes in besonderem Maße erschwert, 

5. wahlberechtigte Personen, die glaubhaft machen, dass sie aus dringenden Gründen oder 

wegen einer Krankheit oder wegen einer Behinderung nicht in der Lage sind, das Amt 

ordnungsgemäß zu führen sowie 

6. wahlberechtigte Personen, die sich am Wahltag aus zwingenden Gründen außerhalb ih-

res Wohnortes aufhalten. 

 
Sofern nicht genügend Personen als Beisitzer vorgeschlagen wurden, berufe ich weitere 
Mitglieder nach meinem Ermessen. 
 
 
gez. Heike Sparenberg 
Wahlleiterin 

 
 
 
 

 Öffentliche Bekanntmachung Nutzungsrecht für Grabstellen 
 
 

Das Nutzungsrecht für alle Grabstellen mit einer Ruhefrist vom 
 

01.01.1998 bis 31.12.2023 
 
läuft mit Wirkung 31.12.2023 ab. 
 
Es besteht die Möglichkeit, die Wahlgrabstellen nachzukaufen. Letzter Termin für einen 
Nachkauf ist der  
 

30.06.2024 
 
Alle bis zu diesem Termin nicht nachgekauften Wahlgrabstellen werden laut Friedhofssat-
zung eingeebnet. 
 
 
 

Ende der öffentlichen Bekanntmachungen 
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